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PLANZEICHENERKLÄRUNG
Rechtsgrundlage1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze

Bauweise, Baugrenzen

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVOWA

          0,4                                      § 16 und 19 BauNVOGrundflächenzahl                    

 § 16 und 18 BauNVOII Zahl der Vollgeschosse

§ 23 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVerkehrsflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVerkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Verkehrsberuhigter Bereich

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGBPlanungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen § 9 Abs. 1 Nr. 25 lit. a) BauGB
Bepflanzungen

P

Grünfläche

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Pflicht zur Anpflanzung von Bäumen § 9 Abs.1 Nr. 25 lit. a) BauGB

Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereiches

15.00 Bemaßungslinie mit Maßangabe in Meter

2. Kennzeichnungen, Nachrichtliche Übernahmen 

oberirdisch

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen § 9 Abs. 6 BauGB

Schutzstreifen 110 kV Freileitung

Sonstige erläuternde Planzeichen ohne Rechtscharakter

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

84

Gebäudebestand

TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Naumburger Bauunion GmbH & 
Co Bauunternehmung KG

II

WA 0,4

OK 12,0 m

 § 16 und 18 BauNVO12,0 m Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß

Nutzung

Oberkante baulicher 

Erläuterungen der Nutzungsschablone

Art der baulichen

Zahl der
Vollgeschosse

Grundflächen-
zahl

Anlagen als Höchstmaß

Nutzungsgenehmigung: "[Geobasisdaten/Stand 2010] © LVermGeo LSA
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A 18-38909-09-14"

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
der Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
M

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) in
der jeweils aktuell gültigen Fassung

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO

1.1.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet sind auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 BauNVO die
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO:

- Anlagen für die Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen

nicht Bestandteil dieser Satzung.

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 18 und 19 BauNVO)

2.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet gelten die in der Nutzungsschablone angegebenen
Werte als Obergrenze.

In dem Allgemeinen Wohngebiet wird der untere Bezugspunkt der Höhe der
baulichen Anlagen mit 190,50 m ü. NHN festgelegt.

2.2 Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO darf das in dem Allgemeinen Wohngebiet festgesetzte
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlagen ausnahmsweise durch Schornsteine,
Antennenanlagen, Solarthermie- und Photovoltaikanlagen, Blitzschutzanlagen sowie
Anlagen zur Be- und Entlüftung überschritten werden.

3.0 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 12 und 14 BauNVO)

3.1 In dem allgemeinen Wohngebiet sind Garagen und überdachte Stellplätze zwischen
dem Straßengrundstück der erschließenden Straße und der vorderen Baugrenze
unzulässig.

4.0 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Private Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen mit einem Abflussbeiwert
kleiner oder gleich 0,6 zu befestigen.

4.2 Gehölzentnahmen sind nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar zulässig.

4.3 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche M 1 sind vorhandene
Bäume und Sträucher zu erhalten. Kranke oder abgängige Bäume sind gleichartig
jeweils innerhalb der festgesetzten Fläche zu ersetzen.

4.4 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche M 2 sind vorhandene
Bäume und Sträucher zu erhalten. Kranke oder abgängige Bäume sind gleichartig
jeweils innerhalb der festgesetzten Fläche zu ersetzen. Ein Pflegeschnitt ist nur an
der nördlichen und östlichen Seite des Gehölzes zulässig.

4.5 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche M 3 sind vorhandene
Bäume und Sträucher zu erhalten. Kranke oder abgängige Bäume sind gleichartig
jeweils innerhalb der festgesetzten Fläche zu ersetzen. Nach einem Rückbau des
Gebäudes sind auf der freigestellten Fläche 20 gebietsheimische Bäume und
Sträucher zu pflanzen.

5.0 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

5.1 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche P ist eine zweireihige
Strauchhecke aus gebietsheimischen Arten anzupflanzen.
Pflanzqualität: verpflanzter Strauch, Höhe 60 - 100 cm
Pflanzabstand in der Reihe: maximal 2,0 m

5.2 Je Baugrundstück sind zwei gebietsheimische Laubbäume oder Obstbäume zu
pflanzen. Zum Erhalt festgesetzte Bäume können angerechnet werden.
Pflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang mind. 12 - 14 cm.

6.0 Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6.1 Die für die Bebauung notwendigen Stellplätze sind auf dem jeweiligen Grundstück
herzustellen. Die Flächen für notwendige Stellplätze können auch in Garagen oder
Carports angeordnet werden.

Hinweise

Denkmalschutz
Laut Flächennutzungsplan befindet der nördliche Teil des Plangebietes im Bereich eines
gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) geschütz-
ten flächenhaften archäologischen Kulturdenkmals.
Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA ist die Erhaltung der archäologischen Kulturdenkmale
im Rahmen des Zumutbaren zu sichern (substanzielle Primärerhaltungspflicht) bzw. ist zu
gewährleisten, dass das Kulturdenkmal in Form einer fachgerechten Dokumentation der
Nachwelt erhalten bleibt (Sekundärerhaltung).

- Variante 1

öffentliche Straßenverkehrsfläche § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

zulässiger Ein- und Ausfahrtsbereich § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zweckbestimmung:

ö
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